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Betriebsvereinbarung zur Nutzung der elektronischen Personalakte

Zwischen der Geschäftsführung der … (Name des Unternehmens) und dem Gesamtbetriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird die folgende Betriebsvereinbarung über die Nutzung elektronische Personalakte getroffen:

§ 1 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der … (Name des Unternehmens) mit Ausnahme der Leitenden Angestellten im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG.

§ 2 Gegenstand
Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist eine Regelung zur Einführung, Anwendung und Änderung der elektronischen Personalakte für Personalunterlagen.

§ 3 Übernahme der Inhalte
Die Inhalte der Papier-Personalakten wird dazu von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Personalabteilung durch Einscannen der entsprechenden Unterlagen elektronisch erfasst. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre Papierpersonalakte nach dem Einscannen der Unterlagen innerhalb von 6 Wochen in der Personalabteilung abholen. Nach Ablauf weiterer 6 Wochen wird die Papier-Personalakte vernichtet. Eine Ausnahme von diesem grundsätzlichen Vorgehen gilt nur, wenn Unterlagen aufgrund entsprechender gesetzlicher Regelungen im Original, also in Papierform, aufzubewahren sind.

§ 4 Systematik
Die Akten werden in einem System gespeichert, das an das personalwirtschaftliche IT-System angebunden ist. Die Akten werden personenbezogen geführt. Dabei erfolgt die elektronische Speicherung der Personalakte in einer einheitlichen Aktenstruktur. Ausgewiesen werden die Bereiche Bewerbung, Vertrag, Schriftwechsel, Abrechnungen, Versicherungen, Disziplinarmaßnahmen, Darlehen, Fördermaßnahmen, technische Ausstattung, Firmenwagen sowie Beendigung des Vertrags.

§ 5 Zugriff
Auf die elektronische Personalakte eines Mitarbeitenden kann nur über die Personalnummer sowie den Vor- und Nachnamen zugriffen werden. Sortier- und Selektionsmöglichkeiten sind ausgeschlossen.

§ 6 Zugriffsrechte
Der Zugang zur elektronischen Personalakte folgt dem Berechtigungskonzept des in der Personalabteilung verwendeten IT-Systems. Es werden die Zugriffe erteilt, die für die Erfüllung der definierten Aufgabe im Zuständigkeitsbereich erforderlich sind. 
Zum Zugriffsumfang wird eine Dokumentation erstellt, die dem Betriebsrat vorab vorgelegt wird. Zudem werden die Inhalte der Aktivitätsgruppen, soweit sie der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen, vorab mit dem Betriebsrat beraten und geregelt.
Die Zugriffsberechtigung wird nach funktioneller Zuständigkeit und betrieblicher Notwendigkeit erteilt. Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich allerdings darüber einig, dass der Personenkreis so klein wie möglich gehalten werden sollte.

§ 7 Zugriff außerhalb der Personalabteilung
Zugriffe auf die Personalakte von Stellen außerhalb der Personalabteilung werden elektronisch protokolliert. Es lässt sicher jederzeit einsehen, wer von welcher Stelle auf welche Personaldaten zugegriffen hat. 
Der Betriebsrat hat jederzeit das Recht die Protokolle einzusehen.
Es ist untersagt, Dokumente aus einer Personalakte an einem anderen Ort abzuspeichern.

§ 8 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den anwendbaren Vorschriften des Datenschutzes, vor allem des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

§ 9 Information der Beschäftigten
Die Beschäftigten werden umfassend über ihre Rechte und Pflichten, vor allem im Hinblick auf den Datenschutz und die Datensicherheit unterrichtet. 

§ 10 Akteneinsicht
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht, alle über sie im elektronischen System zur Personalakte gespeicherten Daten einzusehen. Die Akteneinsicht erfolgt in der Personalabteilung. Interessierte Beschäftigte haben vorab einen Termin zu vereinbaren.
In der Personalabteilung wird eine verantwortliche Person benannt, an die sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenden können, wenn sie ihre Personalakte einsehen möchte. 

§ 11 Löschung von Daten
Personenbezogene Daten sind zu löschen und zu vernichten, wenn sie für den definierten Zweck nicht mehr erforderlich sind. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sind hierbei zu achten.

§ 12 Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt mit der beiderseitigen Unterschrift in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, frühestens jedoch zum … gekündigt werden. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Wird sie gekündigt, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach.

Ort, Datum, Unterschriften

